
264 Nachrichten.

81. In den Mittheilungen des Instit. f. oesterreich. 
Geschichtsf. XXIII, 481ff. erhebt E. Jordan Einwen­
dungen gewichtiger Art gegen die Ausführungen Otto’s 
(vgl. N. A. XXVII, 302 n. 60) über die chronologische 
Anordnung der in der Brief Sammlung des päpstlichen 
Notars Berardus überlieferten Schriftstücke.

82. Einen Auszug aus dem Schreiben Papst Ni­
colaus’ III. 1279 Dez. 22, soweit es sich auf die ver­
meintliche Irregularität des Surburger Dekans Nicolaus 
bezieht, druckt A. Postina aus den Vatikanischen Re­
gistern ab (Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins N. F. XVII, 
539f.). H. W.

83. Die von H. V. Sauerland herausgegebenen 'Ur­
kunden und Regesten zur Gesch. der Rheinlande aus 
dem Vaticanischen Archiv’ (Publikationen der Ges. für 
Rhein. Geschichtskunde XXIII, Bonn 1902) enthalten im 
1. Bande Auszüge aus päpstlichen Schreiben von 
1294—1326, die sich nicht nur auf die Rheinprovinz, sondern 
auch auf die ganzen mittelalterlichen Diöcesen Köln und 
Trier beziehen. Benutzt wurden die Registra Vaticana, 
die Cameraibestände, die Instrumenta miscellanea und 
Materialien des ehemaligen Engelsburgarchivs. Die Samm­
lung bringt wichtige Aktenstücke besonders für die Ge­
schichte Baldewins von Trier. A. H.

84. H Finke, lAus den Tagen Bonifaz VIII.’ 
(Münster, Aschendorff 1902), verbindet scharfsinnige und 
ergebnisreiche Forschungen zur Geschichte des gewaltigen 
Papstes mit der Publication wichtiger, von ihm gefundener 
Quellen, auf denen jene grossentheils beruhen. Von den 
Forschungen sind an dieser Stelle die Erörterungen über 
die gefälschte Professio fidei Bonifazens (S. 54ff.; vgl. 
N. A. XXII, 324 n. 56; XXVI, 278 n. 71), die freilich zu 
einer ganz sicheren Beantwortung der Frage, ob Nogaret 
der Fälscher gewesen sei, nicht gelangen, und diejenigen 
über die Bulle ‘ünam sanctam’ (S. 146ff.) besonders her­
vorzuheben. Die Quellen zerfallen in fünf Gruppen: I. der 
schon N. A. XX, 672 n. 251 erwähnte Soester Bericht; 
II. höchst wertvolle und inhaltsreiche Berichte aragone­
sischer Gesandten vom päpstlichen Hofe aus den Jahren 1294 
—1316; III. Abhandlung zur Vertheidigung Bonifaz’VIII. 
etwa vom Jahre 1308, verfasst von einem Italiener oder 
einem Curialen für den Nepoten Francesco Gaetani; 
IV. Glosse zur Bulle ‘Unam sanctam’, die, wie S. 178ff. 
gezeigt wird, mit Unrecht dem Cardinal Iohannes Monachus 


